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Ergänzende Bedingungen Strom 

zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nut-

zung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung“ (Niederspannungsanschlussver-

ordnung -NAV) der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

GÜLTIG AB 01.10.2018 

Alle erwähnten Dokumente sind auf unserer Internetseite swro-netze.de abrufbar. 

1 Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 

1.1 Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom etwa 400 V oder 230 V und 

bei Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart 

werden die Belange des Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglichkei-

ten angemessen berücksichtigt. 

1.2 Herstellung und Veränderung des Netzanschlusses sowie eine Erhöhung der Leistung am Netz-

anschluss sind vom Anschlussnehmer unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formula-

re zu beantragen. 

1.3 Für die Herstellung des Netzanschlusses gelten die „Allgemeinen Bedingungen für die Erstel-

lung von Netzanschlüssen“ der Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH (siehe swro-netze.de). 

1.4 Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, und jedes Gebäude, 

dem eine eigene Hausnummer zugeteilt wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das 

Versorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten Interessen des Anschlussnehmers 

(wie z. B. eine rechtlich zulässige bauliche oder elektrische Verbindung zwischen den Gebäu-

den) entgegenstehen. 

2 Zahlungspflichten 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Änderung der Leistungsanforderung sind 

vom Anschlussnehmer die Kosten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß § 9 

NAV und unter den Voraussetzungen des § 11 NAV Baukostenzuschüsse zu zahlen. 

3 Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV 

3.1 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem 

Verhältnis, in dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leis-

tungen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder 

aufgrund der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Dabei wird nur der Teil der 

Leistungsanforderung berücksichtigt, der 30 kW übersteigt. Der Durchmischung der jeweiligen 

Leistungsanforderungen wird Rechnung getragen. 

http://www.swro-netze.de/
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3.2 Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen 

Verteileranlagen erforderlich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung 

des Versorgungsbereiches notwendigen Niederspannungsanlagen und Transformatorenstatio-

nen die nicht einem einzelnen Netzanschluss zuzuordnen sind. 

3.3 Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetreibers. Der BKZ wird auf der 

Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle entstehenden Kosten pauschal berech-

net. 

3.4 Zur Berechnung des BKZ werden 50 % der Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der 

örtlichen Verteileranlagen des zuordenbaren Versorgungsbereiches notwendig sind, angesetzt. 

Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe 

der an dem betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten Anschlussnutzer vorzuhal-

tende Leistung unter Berücksichtigung der Durchmischung. Die jeweiligen Beträge sind im 

„Preisblatt Baukostenzuschuss Strom“ unter swro-netze.de ausgewiesen. 

4 Kosten gemäß § 9 NAV 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für die Herstellung des Netzan-

schlusses, d. h. die Verbindung des Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, beginnend an 

der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Hausanschlusssicherung, es 

sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Vereinbarung getroffen. 

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die Kosten für Änderungen des 

Netzanschlusses, die durch eine Änderung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforder-

lich oder aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der Netzan-

schlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, 

trägt der Anschlussnehmer die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie 

dessen Rückbau. 

4.3 Die Kosten werden auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Netzanschlüsse 

(z. B. nach Art und Querschnitt) entstehenden Kosten pauschal berechnet. Dabei sind die we-

sentlichen Berechnungsbestandteile ausgewiesen. Eigenleistungen des Anschlussnehmers 

werden angemessen berücksichtigt. 

4.4 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzan-

schluss über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer 

deswegen erforderlichen Verlegung zu tragen, insbesondere, wenn der Dritte berechtigt die 

Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

http://www.swro-netze.de/
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5 Provisorische Anschlüsse 

Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen werden pauschal gemäß „Preisblatt 

Dienstleistungspauschalen Strom“ (siehe swro-netze.de) abgerechnet. Im Übrigen gelten die allge-

meinen Bedingungen. 

6 Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und Baukostenzuschüsse (BKZ) gemäß § 9 

Abs. 2 und § 11 Abs. 6 NAV 

6.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses Vorauszah-

lungen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der 

Anschlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Der 

Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer inner-

halb der letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Unternehmen des Netz-

betreibers nicht, unvollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekommen 

ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den 

BKZ verlangen. 

6.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse beantragt, kann der Netzbetrei-

ber angemessene Abschlagszahlungen verlangen. 

7 Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV 

7.1 Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 NAV und ist beim Netzbe-

treiber unter Verwendung eines von diesem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantra-

gen. 

7.2 Für jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netzbetreiber werden die hierfür 

entstehenden Kosten pauschal gemäß „Preisblatt Dienstleistungspauschalen Strom“ (siehe 

swro-netze.de) in Rechnung gestellt. 

Der Anschlussnehmer zahlt für jeden vergeblichen Versuch einer von ihm beantragten Inbe-

triebsetzung der elektrischen Anlage ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt Dienstleistungs-

pauschalen Strom, wenn die Inbetriebsetzung aufgrund von Mängeln an der Anlage oder aus 

anderen vom Anschlussnehmer verursachten Gründen nicht möglich ist. Auf Verlangen des An-

schlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach 

nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 

Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer hat das Recht nachzuweisen, dass Kosten 

überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale ausweist. 

7.3 Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollständige Bezahlung des BKZ und der 

Netzanschlusskosten voraus. 

http://www.swro-netze.de/
http://www.swro-netze.de/
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8 Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 

8.1 Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des Anschlusses und der Anschluss-

nutzung gemäß § 24 NAV sind dem Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer 

oder im Falle des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnutzer zu ersetzen. Werden 

die Kosten dem Anschlussnehmer oder -nutzer in Rechnung gestellt, erfolgt dies pauschal ge-

mäß „Preisblatt Entgelte bei Zahlungsverzug, Einstellung und Wiederaufnahme der Versor-

gung“ (siehe swro-netze.de). Auf Verlangen des Anschlussnehmers ist die Berechnungs-

grundlage nachzuweisen; die Pauschale muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 

dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 

Anschlussnehmer oder -nutzer ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht oder niedriger 

entstanden sind, gestattet. 

8.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für die Einstellung vollum-

fänglich entfallen sind und wird vom Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- 

und Wiederherstellungskosten abhängig gemacht. 

8.3 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung trotz ord-

nungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kann der Netzbetreiber dem 

Anschlussnehmer oder -nutzer, gegenüber dem die Ankündigung erfolgte, die dadurch entste-

henden Kosten pauschaliert gemäß „Preisblatt Entgelte bei Zahlungsverzug, Einstellung und 

Wiederaufnahme der Versorgung“ berechnen, es sei denn, der Anschlussnehmer oder -nutzer 

hat die Umstände, die zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Ver-

langen des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale 

muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-

wartenden Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das Recht nach-

zuweisen, dass Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es die 

Pauschale ausweist. 

9 Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen des Netz-

betreibers gemäß § 22 Abs. 2 Satz 6 NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber pauschaliert gemäß 

„Preisblatt Dienstleistungspauschalen Strom“ (siehe swro-netze.de) zu erstatten. 

10 Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 

10.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzanschluss und andere Anlagen-

teile sowie an den Betrieb der elektrischen Anlagen einschließlich Eigenanlagen sind in den 

„Technischen Anschlussbedingungen“ des Netzbetreibers (siehe swro-netze.de) festgelegt. 

10.2 In den „Technischen Anschlussbedingungen“ sind die Verbrauchsgeräte aufgeführt, deren Nut-

zung von der vorherigen Zustimmung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die 

Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 

http://www.swro-netze.de/
http://www.swro-netze.de/
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11 Zahlung und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 NAV 

11.1 Rechnungen und Abschlagsforderungen des Netzbetreibers werden zwei Wochen nach Zugang 

der erstmaligen Zahlungsaufforderung fällig. Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn 

er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 

dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß „Preisblatt Entgelte bei Zahlungsverzug, Einstel-

lung und Wiederaufnahme der Versorgung“ (siehe swro-netze.de) berechnen. Auf Verlangen 

des Anschlussnehmers ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Pauschale muss ein-

fach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden 

Schaden nicht übersteigen. Der Anschlussnehmer oder -nutzer hat das Recht nachzuweisen, 

dass ein Verzugsschaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger entstanden ist, als es die 

Pauschale ausweist. 

11.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kostenfrei zu entrichten. Maßgeb-

lich für die rechtzeitige Erfüllung der Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netz-

betreiber. 

12 Verarbeitung personenbezogener Daten 

12.1 Die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Bayerstraße 5 

83022 Rosenheim 

E-Mail: swro-netze@swro.de

Telefon: 08031 365-2686

Internet: swro-netze.de

Auskunftsersuchen oder Wünsche zur Berichtigung, Löschung oder Sperrung Ihrer Daten 

richten Sie bitte direkt an diese Adresse. 

Wenn Sie Anliegen zum Datenschutz oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

haben, können Sie sich gern per E-Mail oder schriftlich an unseren Datenschutzbeauftragten 

wenden. 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Ralf Lindl 

Datenschutzbeauftragter 

Bayerstraße 5 

83022 Rosenheim 

E-Mail: datenschutz@swro.de

http://www.swro-netze.de/
mailto:swro-netze@swro.de
http://www.swro-netze.de/
mailto:datenschutz@swro.de
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12.2 Zweck der Datenverarbeitung 

Der Netzbetreiber verarbeitet personenbezogener Daten ausschließlich zur Erfüllung des Netz-

anschluss- bzw. Anschlussnutzungsverhältnisses mit dem Anschlussnehmer bzw. -nutzer, zur 

Abrechnung dieser Leistungen und um vertragliche Verpflichtungen Ihnen gegenüber erfüllen 

zu können sowie Sie über wichtige Neuerungen zu informieren. 

Die Verpflichtung zur Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich unter anderem aus den Pflichten des 

Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) sowie der Nieder-

spannungsanschlussverordnung (NAV). 

Zur Erfüllung unserer Aufgaben greifen wir auf Leistungen der verbundenen Unternehmen der 

Stadtwerke Rosenheim zurück und setzen Dienstleister zur Vorhaltung von IT-Systemen, zum 

Druck und Versand von Dokumenten sowie zur Entsorgung von Papier und Datenträgern ein. 

Diese werden von uns nach den gesetzlichen Vorschriften vertraglich zur Vertraulichkeit ver-

pflichtet. Als Netzbetreiber sind wir verpflichtet, Ihre Adressdaten zu verarbeiten, um die Ver-

sorgungssicherheit mit Strom zu gewährleisten. Technische und abrechnungsrelevante Daten 

werden nach den Marktkommunikationsvorgaben der Bundesnetzagentur zum Beispiel auch 

mit dem zuständigen Lieferanten und Messstellenbetreiber ausgetauscht. 

Eine Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb der Europäischen 

Union oder an internationale Organisationen findet nicht statt. 

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie dies für die Erfüllung unserer Leistungen erforderlich 

ist, wir diese aufgrund steuerlicher oder sonstiger gesetzlicher Anforderungen aufbewahren 

müssen oder diese für den sicheren Betrieb der Versorgungseinrichtungen erforderlich sind. 

Zum Zwecke der Direktwerbung und Marktforschung werden Ihre personenbezogenen Daten 

so lange gespeichert, wie ein überwiegendes berechtigtes Interesse besteht, längstens jedoch 

für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. Danach werden diese gelöscht. 

12.3 Ihre Rechte 

Sie haben das Recht 

 auf Auskunft über die bei uns verarbeiteten und Sie betreffenden personenbezogenen

Daten,

 auf Berichtigung unrichtiger Daten,

 zu verlangen, dass Ihre Daten unverzüglich gelöscht werden,

 zu verlangen, dass Ihre Daten in Zukunft nicht oder nur eingeschränkt verarbeitet werden,

sofern dies nicht im Widerspruch zu anderslautenden rechtlichen Anforderungen steht. 

Falls die Verarbeitung Ihrer Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, 

diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
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Sie können sich mit Beschwerden zum Thema Datenschutz an die für Sie zuständige Aufsichts-

behörde wenden. In Bayern ist zuständig das 

Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht 

Postfach 6 06 

91511 Ansbach 

E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

12.4 Datenverarbeitung 

Für die oben genannten Zwecke verarbeiten wir von Ihnen folgende personenbezogene Daten: 

 Angaben zum Anschlussnehmer oder -nutzer (Firma, Registergericht/-nummer, Familien-

name, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer)

 Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsortes des Zählers

 Angaben zum betroffenen Grundstück (z. B. Gemarkung, Flurstück/-nummer, Eigentums-

verhältnisse)

 Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Verbrauchsdaten, Identifikationsnummern der Marktlokati-

on nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur zur Identifikation einer Verbrauchs- bzw.

Einspeisestelle)

 gegenüber dem Anschlussnehmer auch die am Ende des Netzanschlusses vorzuhaltende

Leistung

 Art des Anschlusses

 alle abrechnungsrelevanten Daten

 Daten zum Zahlungsverhalten

 Angaben zum Belieferungszeitraum und Lieferanten

 Ein- und Umzugsdaten

 Werbe- und Vertriebsdaten (z. B. Einwilligungen)

 Energieverbrauchsdaten

 sonstige Daten, die von Ihnen zur Verfügung gestellt wurden

Die Verarbeitung der oben angegebenen Daten ist zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit 

Ihnen erforderlich. 

12.5 Der Netzbetreiber ist berechtigt, eine Bonitätsauskunft einzuholen. Zu diesem Zweck über-

mittelt wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum an die Creditreform Boniversum 

GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss oder die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 

Wiesbaden. Wir übermitteln weiterhin Daten zu nicht vertragsgemäßem oder betrügerischem 

Verhalten an die SCHUFA Holding AG. Unser berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 

lit. f) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) liegt in der Reduzierung des Risikos von Zah-

lungsausfällen. 

Die Informationen gemäß Art. 14 der EU-DSGVO zu der durch die Creditreform Boniversum 

GmbH stattfindende Datenverarbeitung erhalten Sie unter boniversum.de/EU-DSGVO. Diesbe-

http://www.boniversum.de/EU-DSGVO
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zügliche Informationen der SCHUFA Holding AG stehen unter schufa.de/datenschutz zur Verfü-

gung. 

13 Hinweis zum Streitbeilegungsverfahren (gilt nur für Verbraucher i. S. d. § 13 BGB) 

Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111a EnWG kann ein Schlichtungsverfahren bei der Schlich-

tungsstelle Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Verbraucherservice unseres 

Unternehmens angerufen wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. 

Unser Unternehmen ist zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie ver-

pflichtet. 

Verbraucherbeschwerden richten Sie bitte an: 

Stadtwerke Rosenheim Netze GmbH 

Bayerstraße 5 

83022 Rosenheim 

E-Mail: swro-netze@swro.de
Telefon: 08031 365-2686

Internet: swro-netze.de

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind: 

Schlichtungsstelle Energie e. V. 

Friedrichstraße 133 

10117 Berlin 

E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de

Telefon: 030 2757240-0

Telefax: 030 2757240-69

Internet: schlichtungsstelle-energie.de

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten erhalten Sie über den Verbraucherservice der Bun-

desnetzagentur: 

Bundesnetzagentur 

Bereich Elektrizität und Gas 

Postfach 80 01 

53105 Bonn 

E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

Telefon: 030 22480-500 oder 01805 101000 (Montag – Freitag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr)

Telefax: 030 22480-323

http://www.schufa.de/datenschutz
mailto:swro-netze@swro.de
http://www.swro-netze.de/
mailto:info@schlichtungsstelle-energie.de
http://www.schlichtungsstelle-energie.de/
mailto:verbraucherservice-energie@bnetza.de
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14 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstel-

le für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister sowie Anbieter von Energieaudits 

und Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der sogenannten 

Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter bfee-online.de. Sie können sich zudem bei 

der Deutschen Energieagentur unter energieeffizienz-online.info über das Thema Energieeffizienz 

umfassend informieren. 

15 Inkrafttreten 

Diese „Ergänzenden Bedingungen Strom“ zur NAV treten am 01.10.2018 in Kraft. Sie ersetzen die „Er-

gänzenden Bedingungen Strom“ vom 01.02.2017. 




